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Bekanntmachung
fttttt 7 . Marx 1917 haben sich sämtliche unge

,e« 1e » Ma « nschäften , welche am 8 . Sept . 1870 und später
iboren sind und im Frieden oder während des Krieges eine der
lchstehenden Eritscheidungen erhalten haben , bei der Ortspolirei-

lehorde ihres Wohnorts zur Landsturmrolle anzumelden.
M D . U . oder

dauernd garnison - und arbeit8verwendunqs « « fähig oder
bauernd knegsunbrauchbar „ nicht zu kontrollieren ".

Dir Nltlilarpapiere find abrngeben.
^eute des unausgebildeten Landsturms , die während des

irges eingezogen waren , gleichgiltig wie lange , haben sich mit
' ungedienten Mannschaften zu melden.

i! » cf^ un ä der Anmeldung wird nach den Bestimm¬
en des Milttarstrafgesetchuches streng bestraft.

Mest - rl ' nrg . den 27 . Februar 1917.
Der Z»v »lvorsttze « de der Königl . Grfatzkammifsian.

nt.

7,

& «* die Heeren Bürgermeister de » Kreise » .

»ww * TOeri>.ti - ,e,^ ĉ t' vorstehende Bekanntmachung sofort
* " " sublicher Weise zu veröffentlichen . Die Anmel-

bm. «'" . ungedienten Mannschaften haben Sie entgegen zu1 dem vorgeschriebenen Formular einzutragen.
4rmtiu ^ ein besonderes Formular zu verwenden.
^« sjmU o re ^hen Ihnen umgehend zu . +

117 » nt "Essen dis zum 9. März
Mn SiÄ Militärpapieren der M- nnschaf-

den 27 . Februar 1917.
Der Landrat.

® hV Entricht««- de» Marennmsatzstempel».
ktt^ii Bekanntmachung vom5. Dezember 1916. Kreis-

efallig -tzsatze _ " 5 . Nud die zur Entrichtung der Abgabe vom Waren-
SÄ P » s°nen und Gesellschaften aufgefordert

hre 191 » Warenumsatzes im Ltalender-
». Viertel be« r» steuerpflichtigen Betrag ihres Warenumsatzes
nmelden Kalenderiahres 1916 schriftlich oder mündlich

bei.
wolle
ifen an

*r ?t.

hÄÄS “ ® « ?' " S °tn °bm find auch di - land . und
°ch auch der Gemeinden zu zählen . Es besteht

Tn 3JE * . * ®eme,"be  d -e Anmeldepflicht.
tinbe,Holz.brinde FnVsw .VH ' eingegangenen Zahlungen für Holz

fite farT ^ ^ n, . ü-erntete und ungeerntete Bodem
mcht verpachteten Steinbruch . für™ .' J  Abbruch verkaufte B . ' 6 ^ ^ / » « P« 5teten Steinbruch , für

SW « * * . J Uft  Baulichkeiten , sowie für verkaufte Gemein-
ichweiŝ z.

« ilfimeldnn.den voraeschrieben ^ ^ ersucht , die Anmeldung
hen werdenan di. ^ cIt$ e Anen demnächst

Eine Unterzeichnete Steuerstelle zu erstattenSyafifts es ssää  b-fi-h. 4 . ' n-mSHSKSSt***■mm  btt
9 ****y*H, ben 23. Februar 1917. '

-S5 - F -rsttz-»de de» Kr»r»air»säritire. .

an die pünktllche ^ Eim 'en^ deren Stellvertreter
at Februar 1917  s/ 7. ^ ? du " g der Berichte über die

--inn-rt

wer-
im

Aufforderung.
(Uachm « ster « « s die « st« « l»raochd » rer Ma « « schäfte « .)

Sämtliche Ersatzreservisten und Mannschaften , welche im
Frieden gedient haben und am 8 . September 1870 und später
geboren sind und im Frieden oder während des Krieges eine der
nachstehenden Entscheidungen erhalten haben:

D . (J . oder
dauernd garnison - und Arbeitsverwendungs « « fähig oder
dauernd Kriegsunbrauchbar „nicht zu kontrollieren " ,

haben sich zwecks Wiederaufnahme in die Stammrolle zu melden.
Diese Meldung findet statt für den Kreis Westerburg am

Dlenstag , den 6 . März d . Js . von Vorm . 9 Uhr ab beim Be¬
zirksfeldwebel in Westerburg (Gasthaus zur schönen Aussicht)
unter Vorlage der Militärpapiere.

Bei Wegeunfähigkeit ist der Paß mit einer amtlichen Be¬
scheinigung über Wegeunfähigkeit einzufenden.

Wer vorstehender Aufforderung nicht Folge leistet , wird
nach den Bestimmungen des Militärstrafgesetzbuches bestraft.

Wegen der ungedienten D . U . Mannschaften ergeht beson-
Aufforderung durch den Zioilvocfitzenden der Ersatz -Kom«

Mission (Landratsamt).
Limlmrg a . Last « . den 27 . Februar 1917.

. . . ^ Koitigliches Kcrirkssiommando.
Heinrichsen,  Oberstleutnant z. D . und Bezirkskommandeur.

, , Herren Bürgermeister de » Kreise » werden er¬
sucht, vorstehende Aufforderung wiederholt ortsüblich bekannt
machen zu lassen.

Mrsterl »« rg . den 17 . Februar 1917.
dkv Kö niglichen Cr sab kommt sft» «

A» die Heere« Bürgermeister de» Kreise».
. Landwirtschaftskammer des Regierungsbezirks Wiesba-

. .? at  beschlossen , von den beitragspflichtigen land - und forst-.. . .v ' — x den beitragspflichtigen land - und sc
wirtschaftlich genutzten Grundstücken des Kammerbezirks für das

§ -r Uorfttzende de» Krei»a«»sch» ste».

Etatsjahr 1917 - io/8 . /o - 33/4  Pfg . für  den Taler Grund¬
steuer -Reinertrag als Beitrag zur Kammer zu erheben.

Dre zur Aufstellung der Hebelisten erforderlichen Formulare
gehen ^ hnen in den nächsten Tagen ohne Anschreiben zu . Es sind
**4*1 v " se Form « larr zu benutzen und sollten die übersandten
nicht ausreichen , so sind weitere bei mir anzufordern.

Bei Aufstellung der Hebelisten ist mit der größten Sorgfalt
zu verfahren , insbesondere das Nachstehende genau zu beachten.

Beiträge sind zu zahlen ( 8 6 Ziffer 1 des Gesetzes über die
Landwlnschaftskammern vom 30 . Juni 1894 (G . S . S . 126 in
Verbindung mit § 3 der Satzungen ) .

1. von allen innerhalb des Bezirks der Landwirtschaftskammer
gelegenen landwirtschaftlichen Besitzungen , welche x« f» mme«
nach einem Grundsteuerreinertrage von 20 Talern oder
mehr eing -schätzt sind;

2 . von allen innerst all » de » Kammervexiek » gelegenen
sorstwl ^ schaftlichen Besitzungen , welche Mfamme « nach
einem Grundsteuerreinertrage von 50 Talern oder mehr
emgescWtzt sind;

3. von allen denjenigen innerhalb des Kammerbezirks gelege¬
nen Besitzungen welche Mfammrn nach einem Grundsteuer-
remertrage von weniger als 20 Talern eingeschätzt sind,
aber durch Zupachtung von Grundstücken unter Zurechnung
des auf die letzteren entfallenen Grundsteuerreinertrages
einen solchen von 20 Talern erreichen.

, Zur Erlangung richtiger Angaben hinsichtlich der durch
Heranziehung des Forensalbesitzes beitragspflichtigen Grundbesitzer

16 dkn > zuständigen Königlichen Katasteramt in



Bei Ausstellung der Hebelisten können Sie sich:
1. der Staats - und Gemeindesteuerlisten,
2. der Verzeichnisse (Muster IV zu Artikel 37 II der Aus-

Mhrungsanweisung zum Einkommensteuergesetz) und
3. der Unternehmeroerzeichnisse für land - und forstwirtschaft¬

liche Unfallversicherung bedienen.
Ich beauftrage Sie , hiernach die Hebelisten aufzustellen,

die Beiträge zu berechnen und den Gemeinderechner zur Erhebung
anzuweisen . Die HeKrliste « müsse « uufaddiert fein . Die
Erhebung der Beiträge ist so zu beschleunigen, daß bi « z« r»
1. April 1917 sämtliche Beiträge nach Abzug «an 3 %
Hebegebührr« mit der Hebeliftr derfenigen de« Kar
jähe« «ntee Beifügung einer tz)uittnng des Gemeinde
eech«er» «der die Hebegebühre« u« die rustäudige Kgl.terisbasse abgeliefert find. Die Hebegebühren sindi«dieemeindebasse zu vereinnahme« und nicht an den Rechner
auszuzahlen.

Ich mache noch darauf aufmerksam , daß der Grundsteuer¬
reinertrag in Talern anzugeben ist. (Hat z. B . ein Grundstück
27, aVioo Taler Reinertrag , so berechnet sich der Beitrag wie folgt
27,11 X 0,03 , 75 = 1,02 Mark.

Bis zum 5 . April ist mir anzuzeigen:
1. Wieviel Personen beitragspflichtig sind und wieviel die Ge¬

samtbeiträge aus Ihrer Gemeinde ausmachen , ob die Bei¬
träge sich gegen das Vorjahr verringert haben und worauf
das zurückzuführen ist,

2. daß alle Beiträge nebst Hebeliste und Quittung über Hebe¬
gebühren an die Kreiskasse abgeliefert sind.

Mrsserbnrg. den 21. Februar 1917.
K. 931 . irr Knndrmt.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen, insbesondere
Knochenfetten , und anderen fetthaltigen Stoffen . Vom 15. Fe¬

bruar 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende
Verordnung erlassen:

§ 1. Knochen dürfen nicht verbrannt , vergraben oder auf
andere Weise vernichtet , noch zu Dünge - oder Futterzwecken ver¬
wendet werden ; sie sind vielmehr getrennt von anderen Abfällen
aufzubewahren . Die Berfütterung an Hunde und an Geflügel in
der eigenen Wirtschaft bleibt gestattet . Soweit die Knochen der
Verarbeitung nicht schon auf andere Weise, insbesondere durch
Abgabe an Händler oder Sammler , zugeführt werden , sind sie
an die von der zuständigen Behörde bezeichneten Stellen zu den
von ihr festgesetzten Bedingungen abzuliefern.

Für Knochen, die in Haushaltungen abfallen , gelten vor¬
stehende Bestimmungen nur , wenn die zuständigen Behörden es
anordnen . Die Anordnung hat zu erfolgen , wenn eine regelmä¬
ßige Abholung der Abfälle stattfindet.

Knochen im Smne dieser Verordnung sind tierische Knochen
jeder Art , Hornschläuche (Hornzapfen ) sowie die Füße von Rindern
und Pferden.

§ 2 . Der Reichskanzler ist ermächtigt , den Verkehr mit Kno¬
chen, auch soweit sie aus dem Ausland oder den besetzten Ge¬
bieten eingeführt werden , zu regeln.

8 3. Nach näherer Bestimmung des Reichskanzlers sind dem
Kriegsausschusse für pflanzliche und tierische Oele und Fette , G.
m . b. H. in Berlin , anzumelden und auf Verlangen abzuliefern:

1. Oele und Fette sowie Oel - und Fettsäuren jeder Art , die
aus Knochen durch technische Verarbeitung gewonnen sind;

2. alle durch Fettabscheider oder auf andere Weise gewonnenen
Spülwasserfette und Klärschlammfette;

3. alle in Abdeckereien, Kadaververwertungsanstalten sowie
Anstalten zur Verarbeitung von beanstandetem Fleische an¬
fallenden Oele , Fette , Oel - und Fettsäuren;

4. alle mit Wasier , Dampf oder Lösungsmitteln gewonnenen
Oele , Fette , Oel - und Fettsäuren , alle durch Umwandlung
aus Rohstoffen jeder Art gewonnenen Oel - und Fettsäuren
sowie alle öl- und fettsäurehaltigen Raffinationsrückstände;

5. Wollfett und Tran , ohne Rücksicht auf die Art der Gewin¬
nung;

6. alle durch Pressung gewonnenen Oele , Fette , Oel - und
Fettsäuren;

7. öl-, fett-, öl- oder fettsäurehaltige oder tranhaltige Klär-
und Bleichmaffen;

8. alle verdorbenen oder sonst für die menschliche Ernährung
nicht geeigneten, ganz oder zum Teil aus tierischen Stoffen
hergestellten Konserven, Würste sowie sonstWn Fleisch- und
Fettwaren , die in gewerblichen oder Handelsbetrieben an¬
fallen.
In gleicher Weise sind die aus Knochen hergestellten Futter¬

mittel dem Kriegsausschusse für Ersatzsutter , G . m. b . H. in
Berlin , anzumelden und auf Verlangen abzuliefern.

Der Reichskanzler kann die Ablieferungspflicht auf andere
fetthaltige Stoffe auSdehnen.

Kommt eine Vereinbarung über den Preis nicht zustande,
so wird er durch die höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest¬
gesetzt.

§ 4. Der Preis für die nachstehend aufgeführten Oele
Fette darf für 100 Kilogramm Reingewicht einschließlich
Packung frei Waggon Versandstation nicht übersteigen:

bei technischem Knochenfett . . . 350 Mk.
bei Speiseknochenfett . 375 „
bei rohem Klauenöl . 400 „
bei AbdeckereWt . 320 „

Der Reichskanzler kann vorstehende Preise abändern s
Höchstpreise für Knochen, die im 8 3 bezeichneten oder nach
zu bezeichnenden Stoffe und die daraus gewonnenen Oele , Fr >A
Oel - und Fettsäuren festsetzen. p,

Die im Abs. 1 oder gemäß Abs. 2 festgesetzten Preise j chgi
Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, M tz
4 . August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom^
Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516 ) in Verbindung mitj
Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl,
25), vom 23 . September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603 ) und i
23 . März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183) .

§ 5. Der Reichskanzler erläßt die Ausführungsbestimmun
Welche Behörden als zuständige Behörden im Sinne des § l]
welche als höhere Verwaltungsbehörden im Sinne des § 3 Ms
anzusehen sind, bestimmt die Landeszentralbrhörde.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschr
der Verordnung zulassen.

8 6. Wer den Vorschriften des § 1, § 3 Abs. 1 oder 2
bin auf Grund des § 2, ß 5 Abs. 1 Satz 1 erlassenen An
nungen zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Mon
oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft . N
der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkannt werden,!
die sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unterschied, ob sies
Täter gehören oder nicht!

ß 7. Die Verordnung tritt am 15. Februar 1917 in
sie tritt an die Stelle der Bekanntmachung über den Verkeh
Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen vom 13. April | F
(Reichs -Gesetzbl. S . 276), der Bekanntmachung über Ausdeh» p ^g
der Vorschriften dieser Verordnung vom 25. Mai 1916 (RL .—
Gesetzbl. S . 409), der Bekanntmachung zur Ergänzung derI
kanntmachung über den Verkehr mit Knochen usw. vom 5 Wz,
ber 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1128 ), der Bekanntmachungen ^ '^ «
Ergänzung der Bekanntmachung über Ausdehnung der VorfLs ^
ten der Verordnung über den Verkehr mit Knochen usw. »
5. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1129 ) und vom 17. i H
vember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1283) . Der Reichskanzlei^ "
stimmt den Zeitpunkt deS Außerkrafttretens,

Berlin , den 15. Februar 1917.
Der Stellvertreter de« l ! eich»Kanzler«. vr . Heist

Bekanntmachung,
betreffend Beschränkungen des Verkehrs mit Kampfer .»

Vom 16. Februar 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetze- §

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen MaßnL
usw . vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) foh'
Verordnung erlassen:

^ § 1. Natürlicher Kampfer (Japankampfer ) darf unbest!
seiner Verwendung für Zwecke der Heeres - und Marineverw»
nur zur Herstellung von Arzneien oder Arzneimitteln füm
innere » Gebrauch bei Menschen einschließlich Einspritzungen!
die Haut und in die Blutbahn verwendet werden . G Hi

8 2 . Die unter Verwendung von natürlichem Kampfer ßntniss
pankampfer ) noch herstellbaren Arzneien und Arzneimittel & Bii
in den Apotheken nur auf jedesmal erneute schriftliche, mit Letzten
und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes oder I Dil
arztes abgegeben werden.

§ 3 . Für andere als die im § 1 bezeichneten arzneil
Zwecke ist an Stelle des natürlichen (Japan -)Kampfers künl
(synthetischer) Kampfer zu verwenden , der nachstehenden V
derungen entsprechen muß:

Er darf nicht unter 175 Grad schmelzen und denk
risierten Lichtstrahl nicht oder nur wenig nach links ober
rechts drehen . Für eine 20prozentige Lösung in abM
Alkohol darf s- jv 20 Grad zwischen — 2 Grad und + 5j
schwanken. Die weingeistige Lösung ( 1 -f - 9) darf du
bernitratlösung nicht verändert werden.

Entgegenstehende Bestimmungen treten außer Kraft.
8 4. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert M

mit Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft , wer d
schriften der §§ 2 und 3 zuwiderhandelt.

§ 5. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von dem V>
8 1 gestatten.

8 6. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkü!
Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
krafttretenS.

gtrriitt, den 16. Februar 1917. J
De« Stellvertreter de« Reichskanzler«, vr. He!
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Das Kriegsamt teilt unter erneutem Hinweis auf diel
ordentliche Dringlichkeit der Holzabfuhr im Heeresintereff
daß in letzter Zeit trotz aller getroffenen Maßnahmen ein'
licher Rückgang der Holzabfuhr eingetreten ist.

Das stell». Generalkommando sieht sich daher rvU
veranlaß , an die unteren Verwaltungsbehörden das do



i Oele
ließlich
n:
Mk.

chen zu richten, mit allen Mitteln für eine Steigerung
abfuhr Sorge zu tragen.

m Insoweit es irgend mit der Frühjahrsbestellung zu verein¬
en ist, muß nachdrücklichst darauf hingewirkt werden , daß die
krdedesttzrr ihre Gespanne in de« Dienst der Holrad-
r stellen. Die Handhabe zur Heranziehung von Besitzern,
lche mindestens fwti  Pferde haben, bietet die Verordnung

foi Herrn Kommandierenden Generals , Kr . A. Abt . 1II b Tgb.
)et nacĥ 716/408 vom 24 . 1. 17, wonach solche Fnhrmerlrsbesttzer
I Oele , F, ' Anfordern der Grtspolheibehörde verpflichtet stnd,

von dieser dereichuete Geschäfte oder Personen —
Preise chgültig, wo letztere ihren Sitz haben, bezw. wohnen — Holt

,tpreise, de« benachbarten Malder « anrnfahre « .
ng vom Uttverrügliche Anweisung der unterstellte « Ortspo-

behörde « ist geböte « .

ndern
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Außerdem ist halbmonatlich , jeweils bis zum 1. bezw. 15.,
tätig für die zweite Februarhälfte , die Zahl der in der Nutz¬

tabfuhr tätigen landwirtschaftlichen Gespanne und der dabei
listeten Gespanntagewerke einzuberichten . Da das Material an

Kriegsamt weiter gereicht werden muß , ist rechtzeitige Be-
terstattung dringend erwünscht.

Fra«bf«rt a. M.. den 21. Februar 1917.
»rrtreteude» Generalkommando. 18. Armeekorps.

A« die Grtspolileibehorde« de» Kreise».
Zur Kenntnis und weiteren Veranlassung im Sinne des

tehenden.
Ihren Berichten über die Zahl der in der Nutzholzabfuhr

en landwirtschaftlichen Gespanne und der dabei geleisteten
anntagewerke für die zweite Februarhälfte sehe ich sofort

egen. Für die Folge ist mir zum 12. und 27 . jeden Monats
immt zu berichten.

Fehlanzeige nicht erforderlich.
AusdchM ^ ^ ^ g. den 26. Februar 1917 . Der Landrat.
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Sn s"L * vaterländischer Hilfsdienst.
achüngeM ^ »« « de. Kriegsamt » zur freimilltge « Meldung
)er BorsU^ *^ * ' ^ de» Gesetze « « ber den vaterländische«
n ufw . M Hilfsdienst.

Hilfsdienstpflichtige werden zur Verwendung bei Militärbe-
en und Zwrlverwaltungen im besetzte « Gebiet für folgende
hästlgungsarten gesucht:

Gerichtsdienst,
Post- und Telegraphendienst,
Maschinen, und Hilfsschreiber , Botendienst.
Technischer Dienst,
Kraftfahrdienst,
Eisenbahndienst,
Bäcker und Schlächter,
Handwerker jeder Art,
Land- und Forstwirtschaftlicher Arbeitsdienst,
Anderer Arbeitsdienst jeder Art,
Pferdepfleger, Kutscher, Viehwärter,
LucherhertSdienst (Bahnschutz, Gefangenen - und Gefäng-

msbewachung),
Krankenpflege.

'amoler mit französischen oder vlämischen Sprach-
fflrl « werden besonders berücksichtigt.
e mit Güten Ueberweisung an die Bedarfsstellen des

°ber ^ ^ ^nt 'schädigung für Selbstoer-

freir Unterkunft.
freie Eisrnbahnfahrt zum Bestimmungsort und zurück,

behandlung"9 ** ^ eIbpo^ ' freic  ärztliche und Lazarett-

Bertrags "' ^ " ^ für die Dauer des vorläufigen

MchlÜ ^ de? ?» Höh? des Lohnes oder Gehaltes kann erst
richtet fi» JÄ Wt l Dlenstvertrages festgesetzt werden

itunn- na$ d̂ rt und Dauer der Arbeit sowie nach der
Bezahlung wird zugesichert,

öes Bedürfnisses werden außerdem Zulagen ge-
Die -^ sorgende Familienangehörige,

häd âuna Hüfsdienstpflichtiger , die eine Kriegsdienst-
!ers Agelt ' * * * Unterbliebenen wird noch be-

^ ^ öungen nimmt entgegen:

Ls ; ©5? ni° 8i* 9 “• ß- (3immet ^ 20 ).

Arbeitspapier -, erforderlichen-
über den Ä B § 9 Abs . 1 des Gesetzes

Angaben wav^ Ä , m H' lf.sdienst (Abkehrschein),
kann. bet  Bewerber die Beschäftigung antreten

Krteg »amt »strU- Frankfnrt a . M.
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Bekanntmachung
betreffend Stollhochstpreije für Kälber »«d Schweine

ftt  KchlochtMellre«.
. .. Auf Grund des § 4 der Satzung des Viehhandelsverbandes
ftir den Regierungsbezirk Wiesbaden wird mit Genehmigung des
Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden folgendes festgesetzt:

I. In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 1. Dezember
1916 darf vom Montag , den 19 . Februar 1917 ab für
Kälber , gleichgültig welchen Gewichtes , nur noch ein Einheits¬
preis von Mk. 80.— für 50 kg Lebendgewicht ab Stall gezahltwerden.

II. Mit Genehmigung des Herrn Präsidenten des Kriegsernähr¬
ungsamts darf von Montag , den 19 . Febrnar 1917 ab für

zur -Schlachtung abgelieferten Schweine im Gewicht von über
100 Pfund , auch wenn sie ein Gewicht von 180 Pfund nicht
erreichen, der für Schlächtfchweine im Gewicht von 180 bis 200
Pfund (90 bis 100 kg ) in der Bekanntmachung zur Regelung
ber Preise für Schlachtschweine und Schweinefleich vom 14. Febr.
1916 (Reichsgesetzblatt Seite 99) festgesetzte Höchstpreis gezahlt
werden . Für Schweine im Gewicht von 50 bis 90 kg, welche
an die Kreissammelstellen geliefert werden , dürfen demnach von
unseren Mitgliedern für den Zentner Lebendgewicht höchstens
bezahlt werden : J
im Reg. mit Ausnahme des Kreises Biedenkopf Mk. 108.—

... . . , , im Kreise Biedenkopf . Mk. 105.—
III. Ueberschreitung der Preisgrenzen werden mit zeitweiliger

oder dauernder Entziehung der Ausweiskarte geahndet.
IV. Die vorstehenden Preise gelten für alle Ankäufe , die vom

Montag , den 19. Februar 1917 ab bei den Viehhaltern getätigt
werden , und kommen ab Montag , den 26 . Februar 1917 auf
der Sammelstelle ausschließlich zur Anwendung.

Frankfurt a . M ., den 15. Februar 1917.
Der Uorstanb des Ureh Handels « . rkandes für den

Regirr « ngsbr ?trk Mi - sbadr « .

A« die Herren Bürgermeister des Kreise».
Ich ersuche um geeignete ortsübliche Bekanntmachung des

Vorstehenden.
Mesterbnrg . den 24. Februar 1917.

_ Der Uorsttzende des Kreisansschn ffe«

Kekanutmachmrg.
Im vorigen Jahre haben viele Garten - und Ackerlandbe-

utzer es nicht für der Mühe wert gehalten , für ihren eigenen
Bedarf Kartoffeln zu bauen , weil sie diese ja überwiesen erhielten.
Wenn solche Besitzer auch in diesem Jahre den Anbau von Kar-
toffeln ohne wichtigen Grund unterlassen sollten , so werden sie
vom Kortoffelbezng ausgeschlossen werden.

Mesterbnrg , dm 24. Februar 1917.

__ Oer Magistrat. Ka ppel.

Bekimmttmachung
Um die sehr notwendigen Holzarbeiten vornehmen zu können,

bitten wir die hiesigen Bürger mit Rücksicht auf die wenigen
Arbeitskräfte , auch wenn sie als Landwirte nicht unter die Be-
stimmungen des^Zivildienstgesetzes fallen , sich an der Holzfällung
für die hiesige Stadt gegen Bezahlung beteiligen zu wollen.
Mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden Personen kann das
vorgesehene und größtenteils für die Heeresverwaltung bestimmte
Holz nicht gefällt werden.

Diejenigen Personen , welche unseren Aufforderungen nach
zu kommen denken, bitten mir sich bis Mkttmoch . de « 28 . d.
Mt »., adends 6 Uhr , auf dem Bürgermeisteramt melden zuwollen.

Mesterbnrg den 26. Februar 1917.
. Der Magistrat.

HeKarmtnmchrmg.
Die den einzelnen Haushaltungen zugestellte Anzeige über

Kartoffelvorräte ist unter genauer Beachtung der auf jeder An-
zeige vermerkten Anleitung , auszufüllen . Auch Haushaltungs¬
vorstände, die keine anzeigepflichtigen Kartoffeln besitzen, haben
das ihnen zugestellte Formular auszufüllen und zu unterschreiben.

Die Formulare sind zur Abholung am 2. März d. Js.
bereit zu halten.

__ Der Mag istrat. Kappel.
Au»fertigen von Frachtbriefe « , Lohnlisten etc.

suche« wrr für unseren Steinbrnchdetried bei Mesterbnrg

geeignete Persönlichkeit
welche in der übrigen Zeit im Ketrleb mittätig sein muß.

Schriftliche Angebote mit Angabe der Gehaltsansprüche
erwünscht. *

Westerburger Basaltwerke,



NACHRUF.
Im Lazarett zu Karlsruhe verschied im Dienste des Vaterlandes der erste Vorsteher

der israelitischen Kultusgemeinde , Landsturmmann

Jacob Fnld.
In aufopfernder Pflichterfüllung hat er unsere Gemeinde 8 Jahre segensreich verwaltet.

Wir werden seiner stets in Dankbarkeit gedenken.
Westerburg , den 24. Februar 1917.

Nachruf.
Den Tod für König und Vaterland starb weiter

aus hiesiger Stadt am 23. d- Mts. zu Karlsruhe
Landsturmmann

Jacob Fuld.
Die Stadt Westerburg wird dem Verstorbenen

stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Westerburg , den 24. Februar 1917.

Der Bürgermeister
Kappel.

Wekclnntmcrchung
Für die Viehherde der Oberstadt wird ein

mverlässiger Hirte
gesucht. Bewerber wollen sich umgehend auf dem Bürgermeister¬
amt oder beim Stadtverordneten Schardt melden.

Mestevtmrg , den 26. Februar 1917.
Der Magistrat.

Hoh-Versteigerung.
Dienstag, de« 6. März d. Js ,

M- r »,!« »«» 10 '/t « >» ' ,
kommen in den Gräfl . Waldungen „ Hintere Uerthaf ' und
„Kchmetzerhof " zum Ausgebot:

4 Eichen- Stämme mit 1.38 Festm ..
12 Rmtr . Eichen-Scheit und Knüppel.

165 „ Buchen -Scheit und Knüppel,
6 „ Weichholz-Scheit,
3 ^ Nadelholz -Scheit,

46 Haufen Buchen-Reifer.
Zusammenkunft im Hintere Neuhos am Seedamm

Stahlhofen.
Westerburg , den 26 . Februar 1917.

„ Gräfl . Forst - und Rentamt.

bei

Der Kultusvorsteher.
I. V. : Simon Ullmann.

Hoh-Versteigerung.
Dienstag, den 6. März d.

Mittag » 1 Uhr,
werden in hiesigem Gemeindewald

211 Rmtr . Buchen-Scheitholz,
56 Haufen Reiser

öffentlich meistbietend versteigert.
Die Herren Bürgermeister des Kreiser werden um

ortsübliche Bekanntmachung ersucht.
Girkenroth , den 27. Februar 1917.
" Der Bürgermei

Hatzbach.

Je,

Hoh-Versteigerung.
Freitag, dm 2. März 1917,

Witt « «« l Uhr
anfangend, werden im hiesigen Gemeindewald, Distrikt
heck

220 Raumeter Buchen-Scheit- und Knüppelholz,!
2500 Stück Buchen-Wellen

öffentlich versteigert.
Die Herren Bürgermeister der umliegenden Orte

gefällige ortsübliche Bekanntmachung ersucht.
Verob , den 26. Februar 1917.

Der Bürgermeister
Bauch.
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